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Datum: 15. Juni 2023 

 

Anfrage an den Landrat gemäß § 56 NKomVG zur Beantwortung in der 
Kreistagssitzung vom 29.06.2023 
 
Klage NABU gegen den Landkreis Vechta bezüglich Grundwasserentnahme der OGS 

Anfrage: 
Mitteilung über den Sachstand der Klage NABU gegen den Landkreis Vechta gegen den Bescheid 
auf Erlaubnis zur Grundwasserentnahme der OGS von 250.000 m³ jährlich in Brägel. 

Hierzu einige knappe Daten:  

 Erlaubnisbescheid des LK Vechta zur Grundwasserentnahme erfolgte am 3. April 2018 
 Dagegen reichte der NABU am 15. Mai 2018 Klage ein. 
 Am 12.12. 2022 wurde der Erlaubnisbescheid durch das VG. Oldenburg aufgehoben. 
 Am 12.01.2023 stellte der LK. Vechta einen Berufungsantrag gegen das Urteil. In diesem 

Berufungsantrag wird mitgeteilt, dass eine Aussetzung der Vollziehbarkeit durch den LK. 
Vechta nicht erfolgen wird.  

Fragen zum Sachstand: 
1. Ist dem Berufungsantrag stattgegeben? 
2. Fördert die OGS, trotz der Aufhebung des Erlaubnisbescheids, weiterhin Grundwasser aus 

den Brunnen VIII und IX in Brägel? 
3. Falls dort weiterhin gefördert wird, in welchen Mengen? 
4. Liegen die Beweissicherungen der OGS über das Förderjahr 2022 für Grevingsberg und 

Brägel vor. 
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